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Protokoll der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des 
Gesangverein 1845 Meerholz e.V. am 09.09.2025 

 
Beginn: 20:00 Uhr Ende: 20:10 Uhr 
 
Versammlungsleiter: Vorstand Finanzen Thorsten Becker 
Protokollführerin:  Vorstand Verwaltung Alexandra Becker  
 
Tagesordnung: 

0. Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der frist- und satzungsgerech-
ten Einladung sowie Beschlussfähigkeit 

1. Antrag auf Änderung des §11 Nr.2 der am 26.04.2025 beschlossenen Satzung 
 

TOP 1: Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch den Vorsitzenden  
Thorsten Becker begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder zur außerordentlichen Jahreshaupt-
versammlung und stellt fest, dass die Einladung mit der Tagesordnung allen Mitgliedern sat-
zungsgemäß und auch fristgerecht zugestellt worden ist. Es gab keine Einwände gegen die Ta-
gesordnung. Becker konnte die Beschlussfähigkeit der 45 Mitglieder feststellen. (21 Stimmen 
Männerchor, 25 Stimmen Gemischter Chor, 1 förderndes Mitglied). 
 
TOP 2: Antrag auf Änderung des §11 Nr.2 der am 26.04.2025 beschlossenen Satzung 
Thorsten Becker erläutert, dass das Finanzamt die neue Satzung, welche am 26.04.2025 be-
schlossen wurde, nicht genehmigt hat. Folgender § soll angepasst werden. 
 

Bisheriger Wortlaut:  
Das bei der Auflösung vorhandene Vereinsvermögen geht an die Stadt Gelnhausen über mit 
der Auflage, dasselbe ausschließlich für gemeinnützige und steuerbegünstigte Zwecke, wie 
zum Beispiel als Spende für geistig und körperlich behinderte Kinder, zu verwenden.  

Neuer Wortlaut: 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  Vermö-
gen des Vereins an die Stadt Gelnhausen zwecks Verwendung für die Förderung der Hilfe für 
behinderte Kinder. 

Die Änderung des § 11 Nr. 2 wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.  

Die Versammlung wird um 20:10 Uhr beendet. 
 
Gelnhausen – Meerholz am 09. September 2025 
 
 
 
Alexandra Becker     Thorsten Becker 
Protokollführerin     Versammlungsleiter 


